
Antrag

Ein Unternehmen der
ERGO Versicherungsgruppe.
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Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG

auf Berufsunfähigkeitsversicherung (Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG) /
Einzel-Unfallversicherung mit Leistungs-Plus (Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-AG)

Berufsunfähigkeitsversicherung

Berufsunfähigkeitsrente monatlich

Tarif BUV (Tarifbeschreibung siehe Info II.2.1.)

Beginn der Versicherung . . 2 0 12 Uhr Berufszuschlag %

Versicherungsdauer/Beitragszahlungsdauer in Jahren

Tarif BVKL (Tarifbeschreibung siehe Info II.2.2.)

oder bis Endalter

Risiko-/Beitragszahlungsdauer bis Endalter

Tritt während der Risikodauer eine Berufsunfähigkeit ein, so zahlen wir die Rente bis zum Tode der
versicherten Person weiter, wenn die Berufsunfähigkeit bis zu dem Kalenderjahr andauert, in dem
die versicherte Person 65 Jahre alt wird.

EUR. ,

Brutto-Arbeitseinkommen EUR.Wie hoch ist Ihr jährliches Arbeitseinkommen zum Zeitpunkt der Antragstellung?

Hat die versicherte Person für den Fall der Berufsunfähigkeit bzw. der Invalidität
sonstige Leistungen zu erwarten?

• aus Sozialversicherung Ja

• aus Beamtenversorgung Ja

• aus betrieblicher Altersvorsorgung Ja

Art des Anspruchs

Höhe des Anspruchs EUR jährlich. .

• aus Zusatzversorgung Ja

Art des Anspruchs

Höhe des Anspruchs EUR jährlich. .

• aus anderen Quellen Ja

Art des Anspruchs

Höhe des Anspruchs EUR jährlich. .

Besteht für die versicherte Person bei der Hamburg-Mannheimer oder
anderen Gesellschaften schon eine Versicherung für den Fall der Berufs-
unfähigkeit bzw. Invalidität (auch Zusatzversicherungen) oder ist eine solche
beantragt?

Wenn ja, bei welchem Versicherungsunternehmen und in welche Höhe?

Einzelversicherung

Ja

Zusatzversicherung

Beitragsbefreiung

Beitragsbefreiung und Rente

Berufsunfähigkeitsrente EUR jährlich. .

Versicherungsunternehmen

Vers.-Schein-Nr. bitte angeben!

Beitrag (inkl. Ratenzahlungszuschlag)
EUR. ,

Beitragszahlungsweise: jährlich (1) halbjährlich (2) vierteljährlich (4) monatlich (12) (siehe Info 3.)

0 1

Ergänzung des Versicherungsumfangs durch einen rechtlich selbstständigen Vertrag

Vertragsbeendigung und Vertrags-
verlängerung siehe Info III.5. und 6.

Die Dynamik (planmäßige Er-
höhung von Leistung und
Beitrag) in Höhe von mindes-
tens 6% (siehe Info III.4.) ist
eingeschlossen (gilt nicht für
Bergungskosten, Reha-Plus).

Versicherungssummen
und Beiträge in EUR

Invaliditätssumme 50.000 70.000 100.000 40.000 60.000 80.000 30.000 40.000 59.000
Leistung bei Vollinvalidität 1) 250.000 350.000 500.000 200.000 300.000 400.000 150.000 200.000 295.000
monatliche Unfall-Rente 2) 491 648 1.008 496 607 1.029 273 386 597
monatliche Unfall-Rente 3) 982 1.296 2.016 992 1.214 2.058 546 772 1.194
Krankenhaus-Tagegeld 25 30 30 25 30 30 20 25 25

bei Unfällen im Ausland 50 60 60 50 60 60 40 50 50
Reha-Plus bis zu 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Bergungskosten bis zu 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
  bei Unfällen im Ausland bis zu 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Monatsbeitrag 4)
Dauer ab 5 Jahren (inkl. 10% Dauernachlass) 12,99 17,50 25,00 12,99 17,50 25,00 12,99 17,50 25,00
Dauer ab 1-4 Jahren 14,45 19,46 27,79 14,43 19,44 27,77 14,45 19,44 27,77

Typ 313 319 328 314 320 329 315 321 330

Frauen (F) Männer (A) Männer (B)
Gefahrengruppe

1) Versicherungssummen nach Maßgabe der „Besonderen Bedingungen für Mehrleistungen bei einem Invaliditätsgrad ab 75% und ab 90%“.
2) Die Unfall-Rente wird bei einem Invaliditätsgrad ab 50% gezahlt.
3) Die Unfall-Rente bei einem Invaliditätsgrad ab 90%.
4) Beiträge inkl. 6% Ratenzahlungszuschlag und 19% Versicherungsteuer.

Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-AGEinzel-Unfallversicherung mit dynamischer Erhöhung von Leistung und Beitrag (siehe Info III.)

Ich beantrage den Ausschluss
der Dynamik. Ja

12
Uhr

Versicherungsbeginn

. .10 2 0

12
Uhr

Versicherungsende

. .10 2 0

Beginn . .

Beiträge in EUR einschließlich 10% Dauernachlass und Versicherungssteuer von z. Z. 19%, Zahlungsweise wie Berufsunfähigkeitsversicherung.

12 Uhr, frühestens einen Tag nach Antragstellung. Versicherungsdauer:
(Verlängerungsklausel und Monatsbeiträge für 1-4 Jahr(e) Dauer siehe Rückseite.)

5 Jahre (Dauernachlass 10%) 1-4 Jahr(e)

4835



Ausstellungsdatum

Angaben zum Kontoinhaber/Beitragszahler, falls er nicht Antragsteller ist:

Identifizierung des Antragstellers, sofern kein Zahlungsabruf vereinbart wird:

Wenn der Beitragszahler/Einzahler nicht gleichzeitig Antragsteller ist oder Rechte Dritter vereinbart werden: siehe Info II.4.

Zahlungsweg

Art des Ausweises

Gültig bis

Ausstellende Behörde Geburtsort des Antragstellers

PLZ/
OrtKontoBLZ/

Bank

Nachname Vorname

Straße und Hausnummer PLZ/Ort

Anderer ZahlungswegUnterschrift des Kontoinhabers mit Vor- und Nachnamen

Nummer des Ausweises

Abruf: Die Hamburg-Mannheimer wird widerruflich ermächtigt, den Beitrag von dem nachstehenden Konto abzurufen:

Selbstzahler

Besondere Vereinbarungen (Der Antrag gilt nur, wenn die besonderen Vereinbarungen zustandekommen.)

Bezugsberechtigt für die im Erlebensfall fälligen Versicherungsleistungen ist der Versicherungsnehmer, sofern im Antrag nichts anderes bestimmt ist (ggf. unter
„Besondere Vereinbarungen“ eintragen).
Bezugsberechtigt für die durch das Ableben der versicherten Person entstehenden Versicherungsansprüche soll sein

Bezugsrecht für die Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung

1. Bezugsberechtigte Person

Nachname

Vorname

. .
Geburtsdatum%-Satz

Anschrift

2. Bezugsberechtigte Person

Nachname

Vorname

. .
Geburtsdatum%-Satz

Anschrift

StaatsangehörigkeitAntragsteller
(falls nicht identisch mit der zu versichernden Person)

Selbständig?  Ja Nein  / öffentlicher Dienst/Beamter/-in 

Staatsangehörigkeit

Bestehen für Sie Verträge bei der Hamburg-Mannheimer?
Vers.-Schein-Nr.

Ja

. .

Nachname

Vorname

Geschlecht

männl. weibl.

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

z. Z. ausgeübter Beruf

Anschriftenergänzung

Telefon (Vorwahl/Hauptnummer) freiwillige Angaben des Antragstellers

privat

tagsüber

. .

Zu versichernde Person

Selbständig?  Ja Nein  / öffentlicher Dienst/Beamter/-in 

0

0

Nachname

Vorname

Geschlecht Geburtsname

männl. weibl.

Geburtsdatum Geburtsort

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

z. Z. ausgeübter Beruf

Art der Tätigkeit und Art des Betriebes

Wie ist der Antragsteller mit der versicherten Person
verwandt (z.B. Vater, Ehemann, kein Verwandter)?
Der Antragsteller ist
der versicherten Person.

Persönliche Daten



Gesundheitsfragen an die zu versichernde Person
Geben Sie bitte auch solche Umstände an, denen Sie nur geringfügige Bedeutung beimessen. Wenn die nachfolgenden Fragen nicht wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantwortet werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. Bitte beachten Sie hierzu die Ziffer 1 der Schlusserklärungen auf der Rückseite.

Wird zum Antrag eine ärztliche Untersuchung eingereicht?  Ja

Reicht der Platz für die Beantwortung der vorstehenden Fragen nicht aus, ist die Beantwortung unter der Angabe des betreffenden Buchstaben mit der „Zusätz-
lichen Erklärung zum Antrag“ vorzunehmen und im Antrag auf die Erklärung zu verweisen. Angaben, die Sie hier nicht machen möchten, sind unmittelbar und
unverzüglich dem Versicherer mitzuteilen.

Art, Verlauf und Folgen der Krankheit, Verletzung usw.? Wann? Wie lange?
Behandelnde Ärzte, Krankenhäuser, Heilstätten,
Kuranstalten mit genauer Anschrift:

Welcher Arzt ist über Ihre Gesundheitsverhältnisse am besten informiert?

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen bejaht haben, machen Sie hier bitte weiterführende Angaben. Zu Frage a) bitte die entsprechende Zusätzliche Erklärung einreichen.

Körpergröße

cm

Gewicht

kg
Name Fachrichtung Straße, PLZ und Wohnort

a) Gibt es – oder gab es – in den letzten 10 Jahren stationäre Aufenthalte /
ambulante Operationen oder in den letzten 5 Jahren behandlungsbedürftige
Befunde:

(1) Herz-Kreislauf-System (auch Hochdruck, Rhythmusstörungen,
Herz- oder Gefäß-Operationen)?

(2) Atmungsorgane (Lungen-, Rippenfell-Erkrankungen, Bronchitis, Asthma)?
(3) Magen, Darm?
(4) Galle, Leber, Bauchspeicheldrüse?
(5) Nieren, Blase, Harnwege?
(6) Unterleibsorgane, Brust?
(7) Schilddrüse?
(8) Wirbelsäule inklusive Bandscheiben (auch Schulter-Arm-Syndrom,

Schulter-Nacken-Syndrom)?
(9) Knochen, Gelenke, Muskeln, Bindegewebe; Rheuma?

(10) Allergien, Überempfindlichkeitsreaktionen?
(11) Zuckerkrankheit?
(12) Krampfadern, Venen, Arterien?
(13) Anfallsleiden, Epilepsie?
(14) Gehirn, Rückenmark, Nerven, Psyche?
(15) Geschwülste, Tumoren, Krebs; Gewebsentnahmen?
(16) Haben Sie Unfälle erlitten (ohne Beachtung von einfachen, folgenlos

verheilten Knochenbrüchen ohne Gelenkbeteiligung)?

a) (1)–(16)

b) Wurde bei Ihnen eine AIDS (HIV-) Infektion festgestellt (z. B. durch eine Blut-
untersuchung)?

c) Haben Sie – oder hatten Sie in den letzten 5 Jahren – Krankheiten oder
Funktionsstörungen der Augen (außer Kurz- oder Weitsichtigkeit von unter
8 Dioptrien), Ohren, Haut, Milz, Drüsen, des Blutes, des Harnsäure- oder
Fettstoffwechsels, die ärztlich festgestellt wurden?

d) Haben Sie sich in den letzten 5 Jahren Vorsorge- oder sonstigen Untersu-
chungen unterzogen, die eine ärztliche Kontrolle oder Behandlung erforder-
ten / erfordern?

e) Nehmen Sie – oder nahmen Sie in den letzten 5 Jahren – regelmäßig oder
wiederholt Medikamente (auch vorbeugend)?

f) Sind Sie zur Zeit – oder waren Sie in den letzten 10 Jahren – wegen psychischer Er-
krankungen, Konsums von Alkohol, Drogen, Beruhigungs- oder Aufputschmitteln be-
handlungsbedürftig (anzugeben sind auch Entzug / Entwöhnung)?

g) Besteht eine angeborene oder erworbene Fehlbildung oder Fehlfunktion
(anzugeben sind auch bereits operierte Veränderungen) z. B. des Herzens,
der Knochen / Gelenke, der Nieren oder des Stoffwechsels? (ggf. bitte eine
zusätzliche Erklärung wie zu Frage a) ausfüllen)

h) Besteht bzw. wird oder wurde beantragt: eine Minderung der Erwerbs- oder
Berufsfähigkeit, ein Grad der Behinderung (bitte unten %-Satz angeben),
Pflegebedüftigkeit (ggf. bitte Pflegestufe angeben); wurden Sie aus gesund-
heitlichen Gründen vom Wehrdienst zurückgestellt?

i) Wurde ein Antrag auf Ihr Leben oder zur Berufsunfähigkeits-Versicherung in
den letzten 5 Jahren von einer anderen Gesellschaft nicht, noch nicht oder
nur zu Sonderbedingungen angenommen? Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Pflege-
stufe:

% Berufsunfähigkeit /
Invalidität

%
GdB

%
MdE

Ja Nein

Ja Nein

Einzel-Unfallversicherung: Sind Sie mit Rücksicht auf die gesundheitlichen Verhältnisse mit einem speziellen Leistungsausschluss einverstanden? Ja Nein

Haben die bei diesem Antrag beteiligten Personen ihre Unterschrift eigenhändig und in ihrer Gegenwart bewirkt? Ja Nein

Der Antrag wurde aufgenommen in Zusammenarbeit mit

Anlagen: (z.B. Zusätzliche Erklärung)

O
E

- 
/ 

A
D

-
N

um
m

er

%

%

%

%

X-Antrag

Z-Antrag

Zugangsweg

Werbehilfe

Dieses Feld
bitte nicht
ausfüllen, da
es für
Vermerke der
Gesellschaft
bestimmt ist

anzurechnende Vor.-VNR

Kunden-Nummer:

Wurden zu den Gesundheitsfragen Ihnen gegenüber auch Angaben gemacht, die nicht in diesem Antrag festgehalten worden sind? Ja Nein

Wenn ja, welche?

Anlagen: (Zusätzliche Erklärung zu den Gesundheitsfragen)

Unterschrift des Vermittlers mit Vor- und Nachnamen

In eigener Sache

NGST.

V

auf seiten des Kunden in Anwesenheit von

Unterschrift des zweiten Vermittlers mit Vor- und Nachnamen

Unterzeichnung
Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen
Sie bitte auf der Rückseite die Schlusserklärun-
gen. Sie machen diese mit Ihrer Unterschrift zum
Inhalt Ihres Antrages.
Eine Durchschrift des Antrages erhalten Sie so-

fort nach der Unterzeichnung. Sie können dem
Abschluss der Versicherung(en) – auch einzeln –
bis zum Ablauf von 30 Tagen für die Berufsun-
fähigkeitsversicherung bzw. 14 Tagen für Unfall-
versicherung nach Erhalt der Versicherungs-

Ort Datum
Unterschrift des Antragstellers
mit Vor- und Nachname

urkunde(n) in Textform (z.B. per Brief, Telefax
oder E-Mail) widersprechen. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung Ihres
Widerspruchs. Die nachstehenden Unterschrif-
ten gelten für alle beantragten Versicherungen.

X
Anschrift der (des) gesetzlichen Vertreter(s)

Unterschrift der versicherten Person
mit Vor- und NachnameX

Unterschrift der (des) gesetzlichen Vertreters(s)
mit Vor- und Nachname



Schlusserklärungen des Antragstellers und der zu versichernden Person

1. Verantwortlichkeit für den Antrag
Die Antragsfragen sind nach bestem Wissen richtig
und vollständig beantwortet.

Jede bis zum Erhalt der Versicherungsurkunde noch
eintretende, sowie jede vor Antragstellung eingetre-
tene, aber erst bis zum Erhalt der Versicherungs-
urkunde bekannt werdende nicht unerhebliche
Verschlechterung des Gesundheitszustands der zu
versichernden Person werde ich unverzüglich dem
Versicherer schriftlich anzeigen. Ich weiß, dass die
Versicherer bei Verletzung dieser Pflichten vom
Vertrag zurücktreten bzw. die Leistung verweigern
können.

2. Datenschutzklausel
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen
Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen
oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versiche-
rungsfälle, Risiko- Vertragsänderungen) ergeben, an
Rückversicherer zur Beurte ilung des Risikos und zur
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurtei-
lung des Risikos und der Ansprüche an andere Versi-
cherer und an den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser
Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwil-
ligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei
anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und
bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der
ERGO-Gruppe  meine allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Daten-
sammlungen führen und an die für mich zuständigen
Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsge-
mäßen Durchführung meiner Versicherungsangele-
genheiten dient.
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und
Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur
Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerruf-
bar willige ich weiter ein, dass der/die Vermittler meine
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch
in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/
dürfen.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstel-
lung vom Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbei-
tung Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit
weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Verbraucher-
informationen – auf Wunsch auch sofort – überlassen
wird.

3. Entbindung von der Schweigepflicht
Ich ermächtige den Versicherer, zur Nachprüfung und
Verwertung der von mir über meine Gesundheits-
verhältnisse gemachten Angaben alle Ärzte, Kranken-
häuser und sonstigen Krankenanstalten, bei denen

ich in Behandlung war oder sein werde, sowie andere
Personenversicherer über meine Gesundheitsver-
hältnisse bei Vertragsabschluss zu befragen.

Dies gilt bei:

• Berufsunfähigkeitsversicherung: für die Zeit vor
Vertragsabschluss und die nächsten 5 Jahre und
bei HIV-Infektionen für die nächsten 10 Jahre nach
Vertragsabschluss.

• Unfallversicherungen: für die letzten 10 Jahre vor
Vertragsabschluss und die nächsten 5 Jahre nach
Vertragsabschluss.

Werden Leistungen wegen Berufsunfähigkeit, Pflege-
bedürftigkeit oder wegen eines Unfalls beansprucht,
werde ich den Versicherer ermächtigen, die in Satz 1
genannten Personen und Einrichtungen, die Ärzte, die
mich untersucht haben sowie Behörden auch über
Ursache, Beginn, Art, Verlauf, Grad und voraussicht-
liche Dauer des Leidens sowie über diejenigen Krank-
heiten, die dazu geführt bzw. mitgewirkt haben, be-
fragen.

Wird nach meinem Tod eine Leistung verlangt, darf
der Versicherer auch die Ärzte, die die Todesursachen
feststellen, und die Ärzte, die mich im letzten Jahr vor
meinem Tod untersuchen oder behandeln werden,
sowie Behörden über die Todesursachen oder die
Krankheiten, die zum Tode geführt haben, befragen.
Insoweit entbinde ich alle, die hiernach befragt
werden, von der Schweigepflicht auch über meinen
Tod hinaus.

Info für unsere Kunden

1. Welches Recht und welche
Bedingungen gelten?

Für den Vertrag gilt deutsches Recht. Über Ihre Rechte
und Pflichten informieren wir Sie in den Versicherungsbe-
dingungen, die wir Ihnen mit der Versicherungsurkunde –
auf Wunsch jedoch auch schon früher – übersenden.

2. Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten
Datum, wenn Sie die Versicherungsurkunde erhalten
haben und den ersten Beitrag unverzüglich zahlen.

3. Was gilt für die Beitragszahlung?
Sie zahlen Jahresbeiträge, die jeweils zu Beginn eines
Versicherungsjahres fällig werden. Für unterjährige
Zahlungsweisen wird ein Ratenzahlungszuschlag er-
hoben: halbjährlich 2%, vierteljährlich 3% und monat-
lich 5% (bei Unfallversicherungen 3%, 5% und 6%).

4. Selbstverpflichtungserklärung
(gilt nicht für die Unfallversicherung)

Wir haben uns im Rahmen einer freiwilligen Selbst-
verpflichtung verpflichtet, den Vertragsabschluss
nicht von der Durchführung eines prädiktiven Gen-
tests abhängig zu machen. Auch bereits vorliegende
Befunde aus prädiktiven Gentests müssen bei allen
Arten von Lebensversicherungen erst ab einer Versi-
cherungssumme von 250.000 EUR bzw. Jahresrente
von 30.000 EUR offen gelegt werden. Unter einem
prädiktiven Gentest verstehen wir dabei die Untersu-
chung des Erbmaterials eines Gesunden auf die Ver-
anlagung für eine bestimmte Krankheit. Sämtliche be-
antragten und bestehenden Versicherungen bei

privaten Versicherungsunternehmen werden bei den
genannten Summengrenzen berücksichtigt.

5. Sicherungsfonds
(gilt nicht für die Unfallversicherung)

Zur Absicherung der Ansprüche aus der Berufsun-
fähigkeitsversicherung besteht ein gesetzlicher Siche-
rungsfonds (§§ 124 ff. des Versicherungsaufsichts-
gesetzes), der bei der Protektor Lebensversiche-
rung-AG, Friedrichstraße 191, 10117 Berlin,
www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall
wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den
Sicherungsfonds übertragen. Geschützt von dem
Fonds sind die Ansprüche der Versicherungsnehmer,
der versicherten Personen, der Bezugsberechtigten
und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begüns-
tigter Personen. Die Hamburg-Mannheimer Versiche-
rungs-AG gehört dem Sicherungsfonds an.

6. Welche Kosten stellen wir Ihnen
gesondert in Rechnung?

Falls aus von Ihnen verursachten Gründen ein zusätz-
licher Verwaltungsaufwand notwendig wird, können
wir die in solchen Fällen durchschnittlich entstehen-
den Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag geson-
dert in Rechnung stellen.

Dies gilt für:
– eine Ersatzversicherungsurkunde
– Mahnschreiben nach §§ 38, 39 VVG,
– Lastschrift-Rückläufer aus dem Einzugsermäch-

tigungsverfahren,
– Vertragsveränderungen.

I. Für alle in diesem Antrag genannten Versicherungen
Der pauschale Abgeltungsbetrag entfällt oder ver-
ringert sich, sofern Sie uns nachweisen, dass er ent-
weder dem Grunde nach nicht gerechtfertigt oder
jedenfalls der Höhe nach wesentlich niedriger zu
beziffern ist.

Die jeweils aktuellen Kostensätze teilen wir Ihnen auf
Wunsch mit.

7. An wen können Sie sich bei Fragen
oder Beschwerden wenden?

Bei Fragen oder Beschwerden helfen wir Ihnen gerne
– auch telefonisch. Werktags zwischen 8 und 19 Uhr
können Sie uns unter der Telefon-Nr. 0180/333 4444
erreichen.

Unsere Postanschrift lautet:
Überseering 45, 22297 Hamburg.

Außerdem können Sie sich bei Beschwerden an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –
Bereich Versicherungen – Graurheindorferstraße 108,
53117 Bonn wenden.

Des weiteren ist unser Unternehmen Mitglied im Ver-
ein Versicherungs-Ombudsmann e.V. Verbraucher
können damit das kostenlose außergerichtliche
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Die Anschrift des Ombudsmannes lautet:
Versicherungsombudsmann e.V.,
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
Tel.: 0180 4/22 44 24; Fax: 01804/22 44 25;
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

1. Welche Versicherungsbedingungen
sind zu beachten?

Es gelten die Allgemeinen Versicherungs-Bedingun-
gen (AVB) für die Berufsunfähigkeitsversicherung.

2. Welche Versicherungsleistungen
erbringen wir?

2.1. Tarif BUV: Berufsunfähigkeitsversicherung mit iden-
tischer Risiko-, Beitragszahlungs- und Leistungsdauer.

Ab einer Berufsunfähigkeit der versicherten Person
von mindestens 50% sind Sie von der Beitrags-

zahlungspflicht befreit und wir zahlen die vereinbarte
Berufsunfähigkeitsrente. Diese Leistungen erbringen
wir für die Dauer der Berufsunfähigkeit, längstens je-
doch bis zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer.

2.2. Tarif BVKL: Berufsunfähigkeitsversicherung mit
abgekürzter Beitragszahlungs- und Risikodauer und
lebenslanger Leistungsdauer.
Wird die versicherte Person während der Risikodauer
der Versicherung zu mindestens 50% berufsunfähig,
sind Sie für die Dauer der Berufsunfähigkeit von der
Beitragszahlungspflicht befreit und wir zahlen die ver-
einbarte Berufsunfähigkeitsrente. Besteht bei Errei-

II. Für die Berufsunfähigkeitsversicherung
chen des 65. Lebensjahres nach wie vor Berufsun-
fähigkeit, zahlen wir die Rente lebenslang weiter.

Renten aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung sind
als zeitlich begrenzte Leibrenten zu behandeln und mit
dem Ertragsanteil für abgekürzte Leibrenten den steuer-
pflichtigen Einkünften hinzuzurechnen. Der Ertragsan-
teil ermittelt sich dabei nach der Laufzeit der Rente ab
Beginn des Rentenbezugs. Lebenslängliche Leibrenten
gehören zu den sonstigen Einkünften und sind mit dem
Ertragsanteil den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzu-
rechnen, der sich nach dem vollendeten Lebensjahr des
Rentenberechtigten bei Rentenbeginn ermittelt.
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2.3. Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte
Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfte-
verfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich
mindestens 3 Jahre außer Stande ist, ihren Beruf oder
eine andere Tätigkeit auszuüben, die aufgrund ihrer
Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und
ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Wir verzich-
ten jedoch auf die Verweisung auf eine andere Tätigkeit,
wenn die versicherte Person keine solche ausübt. Die-
ser Verweisungsverzicht gilt allerdings nicht für Perso-
nen, die bei Eintritt der Berufsunfähigkeit noch nicht
oder nicht mehr berufstätig waren und Selbstständige,
wenn diese nach einer zumutbaren Umorganisation in
ihrem eigenen Betrieb eine andere Tätigkeit ausüben
können die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.
Bei Selbstständigen liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn
sie auch nach zumutbarer Umorganisation ihres Betrie-
bes, keine ihrer bisherigen Lebensstellung entspre-
chende berufliche Tätigkeit ausüben könnten.

2.3.1. Bei Beamten des öffentlichen Dienstes gilt die
Versetzung in den Ruhestand wegen allgemeiner
Dienstunfähigkeit bzw. die Entlassung wegen allge-
meiner Dienstunfähigkeit als Berufsunfähigkeit.

2.3.2. Besondere Vereinbarung: Bis zum Eintritt in das
Berufsleben gilt die versicherte Person bei Erwerbsun-
fähigkeit als berufsunfähig. Erwerbsunfähigkeit liegt
vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Kör-
perverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzu-
weisen sind, voraussichtlich 3 Jahre außer Stande ist,
einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit von mehr als 17
Stunden wöchentlich nachzugehen, die aufgrund ihrer
Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeübt werden kann
und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

3. Können Sie den Vertrag kündigen?
Sie können Ihre Versicherung jederzeit mit Frist von
einem Monat zum Schluss der Versicherungsperiode

schriftlich kündigen, frühestens jedoch zum Schluss
des ersten Versicherungsjahres. Mit der Kündigung
erlischt der Vertrag, ohne dass ein Rückkaufswert
fällig wird.

4. Wann erfolgt eine Prüfung nach dem
Geldwäschegesetz?

Sofern kein Abruf vereinbart wurde, sind die Angaben
zum Geldwäschegesetz erforderlich, bei Bareinzah-
lungen ab EUR 15.000,–. Zusätzlich bei Lebensversi-
cherungen, wenn der im Lauf eines Jahres zu zahlen-
de Betrag EUR 1.000,–, übersteigt.

Eine zusätzliche Erklärung wird erforderlich, wenn der
Beitragszahler / Einzahler nicht Antragsteller ist oder
Rechte Dritter vereinbart werden (z.B. unwiderruf-
liches Bezugsrecht).

1. Welche Bedingungen gelten für die
Unfallversicherung?

Es gelten die

- Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(HM-AUB 2000),

- Besonderen Bedingungen für Mehrleistungen bei
einem Invaliditätsgrad ab 75% und ab 90%,

- Besonderen Bedingungen für die Unfallversiche-
rung mit planmäßiger Erhöhung von Leistung und
Beitrag und - sofern vereinbart - weitere Besonde-
re Bedingungen.

2. Hinweise zum Versicherungsschutz
2.1. Welche Versicherungsleistungen erbringen wir?
Auf Grundlage des Versicherungsscheins bieten wir
nach Maßgabe der vereinbarten Versicherungsbedin-
gungen Versicherungsschutz bei Unfällen, die der
versicherten Person während der Wirksamkeit des
Vertrages zustoßen. Der Versicherungsschutz umfaßt
Unfälle auf der ganzen Welt.
Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht
versichert sind Schwerstpflegebedürftige der höch-
sten Pflegestufe im Sinne der sozialen Pflegepflicht-
versicherung sowie Geisteskranke.
Risikoleistungen aus der Unfallversicherung sind grund-
sätzlich einkommensteuerfrei, es sei denn, es handelt
sich um Rentenleistungen, diese unterliegen mit ihrem
Ertragsanteil der Einkommensbesteuerung. Der Er-
tragsanteil ermittelt sich dabei nach dem vollendeten
Lebensjahr des Rentenberechtigten bei Rentenbeginn.

2.2. Wann verdoppelt sich das
Krankenhaus-Tagegeld?

Das Krankenhaus-Tagegeld verdoppelt sich, wenn
der Unfall und die stationäre Behandlung (bzw. die
ambulante chirugische Operation) im Ausland statt-
gefunden haben.

2.3. Welche Todesfallleistungen
beinhaltet die Unfall-Rente?

Bei Tod der versicherten Person wird eine einmalige
Kapitalleistung in Höhe von 10 Monatsrenten gezahlt.

2.4. Wie sind Sie an unseren Über-
schüssen beteiligt („Leistungs-Plus“)?

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit Ge-
winnbeteiligung gemäß Ziffer 10 HM-AUB 2000 ver-
einbart. Deshalb erhöhen sich für Unfälle, die nach
dem zweiten Versicherungsjahr der versicherten
Person eintreten, die Leistungen für Invalidität und
Unfall-Rente um die im Geschäftsbericht der Ham-
burg-Mannheimer Sachversicherungs-AG aufgeführ-
ten Gewinnanteile. Erhöhte Invaliditätsleistungen aus
Mehrleistungen bei einem Invaliditätsgrad ab 75%
bzw. ab 90% (auch bei Unfall-Rente) unterliegen nicht
der Gewinnbeteiligung. Die Höhe der Gewinnanteile
legen wir im voraus jeweils für die in einem Kalender-
jahr eintretenden Unfälle in Prozenten der gewinnbe-
rechtigten Versicherungsleistung fest. Sie richtet sich
nach der Anzahl der Jahre, in denen für die versicher-
te Person bei uns Unfallversicherungen mit Gewinn-
beteiligung bestehen und wird in den jeweiligen
Geschäftsberichten immer für drei Jahre im voraus
genannt. Die Gewinnbeteiligung wird zusammen mit
der Versicherungsleistung ausgezahlt. Leistungen
aus der Gewinnbeteiligung können wir Ihnen nicht
garantieren. Bereits erreichte Gewinnanteile können
auch wieder reduziert werden.

2.5. Welche Personen sind der
Gefahrengruppe F zuzuordnen?

Alle Frauen

2.6. Welche Personen sind der
Gefahrengruppe A zuzuordnen?

Männer mit kaufmännischer oder verwaltender Tätigkeit.

2.7. Welche Personen sind der
Gefahrengruppe B zuzuordnen?

Männer mit körperlicher und handwerklicher Berufs-
tätigkeit. Selbst wenn eine unter Gefahrengruppe B
fallende Tätigkeit auch nur gelegentlich ausgeübt
wird, gilt stets die Gefahrengruppe B.
Pflichtwehrdienst- bzw. Pflichtzivildienstleistende
werden in die Gefahrengruppe eingestuft, die ihrer
bisherigen Berufstätigkeit entspricht.

III. Für die Unfallversicherung

3. Was gilt für die Beitragszahlung?
Sie zahlen Jahresbeiträge, die jeweils zu Beginn eines
Versicherungsjahres fällig werden. Für unterjährige
Zahlungsweisen wird ein Ratenzahlungszuschlag
erhoben; halbjährlich 3%, vierteljährlich 5% und
monatlich 6%. Die Zahlungsweise der Unfallversiche-
rung richtet sich nach der Zahlungsweise der
Berufsunfähigkeitsversicherung.

4. Was bedeutet „Planmäßige Erhöhung”
und „Dynamik”?

An jedem Jahrestag des Versicherungsbeginns er-
höht sich der Beitrag um den Prozentsatz, um den der
Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung
der Angestellten seit dem vorherigen Jahrestag ange-
hoben wurde, mindestens jedoch um 6 Prozent. Sie
können jedoch beantragen, dass die planmäßige Er-
höhung / Dynamik ausgeschlossen wird.
Die Erhöhung erfolgt gemäß den „ Besonderen Bedin-
gungen für die Unfallversicherung mit planmäßiger Er-
höhung von Leistung und Beitrag” (Dynamik). Die ver-
sicherten Leistungen erhöhen sich im gleichen
Verhältnis wie der Beitrag; die Bergungskosten und die
Leistungen aus Reha-Plus erhöhen sich jedoch nicht.
Über die Erhöhung wird jeweils ein Nachtrag ausge-
stellt. Der jeweiligen Erhöhung kann schriftlich wider-
sprochen werden.

5. Können Sie die Unfallversicherung
kündigen?

Die Unfallversicherung ist für die vereinbarte Dauer
fest abgeschlossen. Wenn Sie jedoch eine Dauer von
mehr als 5 Jahren vereinbart haben, können Sie die
Unfallversicherung zum Ende des fünften oder jedes
darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist
von 3 Monaten kündigen.

6. Wie verlängert sich das Vertrags-
verhältnis?

Die Unfallversicherung verlängert sich stillschweigend
jeweils um ein Jahr, wenn dem anderen Vertrags-
partner nicht spätestens 3 Monate vor dem jeweiligen
Ablauf eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.




